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Öffentliche Bekanntmachung
Bebauungsplan Nr.21-14 "Neues Ortszentrum Niederndodeleben"  

Bahnhofstraße / Hohendodeleber Straße 
in der Ortschaft Niederndodeleben

Aufstellungsbeschluss

Der Gemeinderat der Gemeinde Hohe Börde hat in seiner Sitzung vom 05.11.2019 
beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 21-14 "Neues Ortszentrum Niederndodeleben" 
Bahnhofstraße / Hohendodeleber Straße in der Ortschaft Niederndodeleben
auf zu stellen.
Planungsziel ist die Ausweisung von Kerngebieten und urbanen Gebieten für Einrichun-
gen der Daseinsvorsorge (med. Versorgung, Dienstleistungen, Nahversorgung, Gewer-
be, Wohnen u.a.).

Der Planbereich ist in dem beigefügten Kartenausschnitt dargestellt

[ALKIS/03/2020] © LVermGeoLSA (www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de)/ A18/1-6007867/2011

Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs.1 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit) liegt der Vorentwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 21-14 "Neues Ortszentrum Niederndodeleben" Bahnhofstraße / 
Hohendodeleber Straße in der Ortschaft Niederndodeleben einschließlich der dazuge-
hörigen Begründung 

vom 15.10.2020 bis einschließlich zum 16.11.2020

zu folgenden Zeiten: 
Montag bis Freitag   von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und zusätzlich  
Montag und Mittwoch  von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr und
Dienstag und Donnerstag  von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr 

in der Zentrale des Dienstgebäudes der Gemeinde Hohe Börde OT Irxleben, Bördestraße 
8 in 39167 Hohe Börde oder nach Vereinbarung öffentlich aus und sind unter www.ho-
heboerde.de unter dem Punkt Wirtschaft / Gewerbe – Öffentlichkeitsbeteiligungen 
einsehbar.

Sollten im angegebenen Zeitraum die Zugangsbeschränkungen zum Auslegungsort, 
die im Zuge der COVID-19-Pandemie erlassen wurden, bestehen, so erfolgt die Aus-
legung gemäß § 3 des Planungssicherstellungsgesetzes (PlanSIG) in der Fassung vom 
20.05.2020 ausschließlich im Internet. Auf telefonische Vereinbarung, Ansprechpartner 
Frau Imbiel Telefon Nr. 039204 781 620 ist eine Einsichtnahme in der Gemeinde Hohe 
Börde, OT Irxleben, Bördestraße 8 in 39167 Hohe Börde möglich.

Während der Auslegung ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung auch zum erfor-
derlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung schriftlich, elektronisch 
per E-Mail an: imbiel@hohe-boerde.de oder zur Niederschrift gegeben.

Trittel  
Bürgermeisterin    

Information zur Durchführung von  
Baugrunduntersuchungen und Kartierungen für  
das Projekt SuedOstLink in Ihrer Gemeinde 

A. Vorhaben
Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante Leitung zur Höchstspannungs-Gleichstrom-
Übertragung (HGÜ). Sie verbindet den Netzverknüpfungspunkt Wolmirstedt bei Mag-
deburg mit dem Netzverknüpfungspunkt Isar bei Landshut. Vorhabenträger für den nörd-
lichen Teil des Projekts ist die 50Hertz Transmission GmbH (im Folgenden „50Hertz“).
Der SuedOstLink ist im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) vom Dezember 2015, zuletzt 
geändert durch Art. 12 Gesetz vom 26.7.2016, als Vorhaben Nr. 5 gesetzlich verankert. 
Der Abschnitt A1 des SuedOstLinks befindet sich seit 2017 im formellen Planungs- und 
Genehmigungsverfahren, aktuell im Planfeststellungsverfahren. Einen Überblick zum 
Projekt SuedOstLink finden Sie auf unseren Internetseiten unter
www.50hertz.com/suedostlink

B. Baugrunduntersuchungen
Als Vorhabenträger für die Abschnitte A und B des Projekts SuedOstLink beginnt 
50Hertz im Rahmen des Genehmigungsverfahrens demnächst mit Baugrunduntersu-
chungen in Ihrer Gemeinde.

Die Baugrunduntersuchungen dienen dazu, für die Verlegung der Erdkabel in offener 
Grabenbauweise sowie in Bereichen, in denen eine Unterbohrung durchgeführt werden 
muss oder in Betracht kommt, genaue Kenntnisse über die Bodenbeschaffenheit zu er-
halten. Auf diese Weise erhalten wir ein aussagekräftiges Bodenprofil und können die 
bodenmechanischen Eigenschaften in unsere Planungen einbeziehen.

Der SuedOstLinks wird als HGÜ-Verbindung grundsätzlich als Erdkabel geplant. Die 
Verlegung der Erdkabel erfolgt in der Regel in offener Grabenbauweise. Nur in Ausnah-
mefällen, wenn zum Beispiel andere Infrastrukturen (z.B. Bahnstrecken, Autobahnen, 
Bundesstraßen), Gewässer oder naturschutzfachlich sensible Bereiche zu queren sind, 
wird eine Unterbohrung in Betracht gezogen. 

Abweichend vom Grundsatz der Errichtung als Erdkabel sind in eng begrenzten Aus-
nahmen Teilabschnitte in Freileitungsausführung möglich. Im Abschnitt A1 wird eine 
solche Freileitungsausnahme für zwei Teilabschnitte zwischen Wolmirstedt und Magde-
burg-Olvenstedt sowie Welsleben und Förderstedt geprüft. Auslöser der Prüfung waren 
Anträge der örtlichen kommunalen Gebietskörperschaften.

Bei den Baugrunduntersuchungen handelt es sich um keine Vorfestlegung auf eine be-
stimmte Trasse oder eine bestimmt Bauweise oder Ausführung. Die Untersuchungen 
finden entlang des Trassenverlaufs sowie von Verlaufsalternativen des SuedOstLinks 
statt. Erst am Ende des Planfeststellungsverfahrens steht der Leitungsverlauf durchgän-
gig und verbindlich fest.

Nutzung der Grundstücke
Für die Baugrunduntersuchungen ist es erforderlich, dass die Mitarbeiter der beauftrag-
ten Firma die Grundstücke betreten sowie land- und forstwirtschaftliche Wege befahren. 
Darüber hinaus kann es auch erforderlich sein, Flächen vorübergehend zu nutzen, zum 
Beispiel um erforderliche Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge und Materialien abzustellen 
sowie an- und abzutransportieren. Es wird sichergestellt, dass die Anfahrt zu den Bohr-
punkten über den kürzesten Weg mit den geringsten Beeinträchtigungen und Auswir-
kungen für den Eigentümer bzw. Bewirtschafter erfolgt. Bei den Maßnahmen achten 
50Hertz und die beauftragten Firmen darauf, etwaige Beeinträchtigungen der betroffe-
nen Grundstücke so gering wie möglich zu halten. Sollte es trotz aller Vorsicht zu Flur- 
oder Aufwuchsschäden kommen, werden die entstandenen Schäden durch 50Hertz in 
voller Höhe entschädigt. 50Hertz entschädigt Flurschäden nach den aktuellen Entschä-
digungssätzen, wie sie z. B von den jeweiligen Landesbauernverbänden ermittelt und 
veröffentlicht werden. Sofern über die Entschädigung von Flur- und/oder Aufwuchs-
schäden keine Einigung erzielt wird, kann ein öffentlich bestellter und vereidigter Sach-
verständiger zur Ermittlung der Schadenshöhe beauftragt werden. Die Kosten hierfür 
werden von 50Hertz getragen.

Die Grundstücke, die in Ihrer Gemeinde von den Baugrunduntersuchungen betroffen 
sind, finden Sie in der untenstehenden Flurstückliste Baugrunduntersuchungen.

Aufschluss-/Bohrverfahren
Es ist beabsichtigt, dass folgende Aufschluss- bzw. Bohrverfahren und Gerätschaften 
zum Einsatz kommen:

Schwere Rammsondierungen, Rammkernsondierungen, Bohrlochsondierungen und Ro-
tationskernbohrungen mit einem Durchmesser von ca. 100 bis 300 mm, die Tiefen von 
bis zu 15 Meter erreichen.
Die Bohrungen werden mit einem kombinierten Ramm- und Drehbohrgerät (Gummi-
kettenfahrwerk, Gesamtgewicht ca. 4,5 Tonnen, Länge ca. 5,20 Meter, Breite ca. 1,50 
Meter, Höhe ca. 2,20 Meter im Fahrbetrieb, ca. 3,80 Meter im Bohrzustand) ausgeführt. 
Für die Ramm- und Rammkernsondierungen ist der Einsatz einer Bohrraupe mit Gum-
mikettenfahrwerk als Trägergerät, mit einem Gesamtgewicht von ca. 1 Tonne und Au-
ßenabmessungen von ca. 2,50 Meter x 1,00 Meter bei einer Höhe von ca. 1,50 Meter im 
Fahrbetrieb bzw. 3,00 Meter im Arbeitszustand, vorgesehen. Die Bohrlochsondierung 
wird mit einem mobilen Bagger durchgeführt.

Alle Bohr- bzw. Sondierungslöcher werden – sofern kein Ausbau zu einer Grundwas-

sermessstelle erfolgt – unmittelbar nach Fertigstellung des Aufschlusses mit Tonpellets 
verfüllt.

Zeitraum
Die Maßnahmen beginnen voraussichtlich ab 08.Oktober 2020 und enden spätestens 
im 07.März 2021. Der zeitliche Ablauf der Maßnahmen hängt von äußeren Umständen 
ab, zum Beispiel von örtlichen Gegebenheiten sowie den Boden- und Witterungsver-
hältnissen. Details sind in der Flurstücksliste Baugrunduntersuchungen (siehe Anlage 
1) ersichtlich

Dauer der Inanspruchnahme
Die Sondierungen dauern voraussichtlich wenige Stunden, während für eine Bohrung 
jeweils ein bis drei Tage zu erwarten sind.

Die Untersuchungen sind nicht an jedem einzelnen Standort in vollem Umfang notwen-
dig und finden jeweils in zeitlichem Abstand zueinander statt. Es kann also sein, dass 
auf einem Grundstück nur ein Teil der Arbeiten verrichtet oder dass das Grundstück 
mehrfach betreten und befahren werden muss. 
Beauftragte Firmen
Die Baugrunduntersuchungen erfolgen im Auftrag von 50Hertz durch die ARGE SOL 
TRASSIERUNG NORD GbR, mit den beteiligten Firmen ARCADIS Germany GmbH 
und G.U.B Ingenieur AG sowie weiteren beauftragten Drittunternehmern. Änderungen 
bei den ausführenden Firmen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

C. Vermessungsarbeiten
Die Veröffentlichung im Amtsblatt für die Gemeinde Hohe Börde vom 26.07.2020 ent-
hielt leider einen Fehler: Hier war fälschlicherweise zu lesen, 50Hertz plane den Ab-
schnitt A1 des SuedOstLinks ausschließlich als Erdkabel. Richtig ist, dass der Antrag 
auf Planfeststellungsverfahren vom 15.05.2020 für zwei Teilabschnitte des Abschnitts 
A1 weiterhin eine Freileitungsprüfung vorsieht. Hierbei handelt es sich um die Verläufe 
zwischen Wolmirstedt und Magdeburg-Olvenstedt sowie zwischen Welsleben und För-
derstedt. Zudem enthalten die Antragsunterlagen für beide Teilabschnitte auch Erdka-
belverläufe als Trassierungsalternativen.

D. Gesetzesgrundlage
Die Berechtigung zur Durchführung der Baugrunduntersuchungen und Kartierungen / 
faunistischen Sonderuntersuchungen ergibt sich aus § 44 Absatz 1 Satz 1 des Energie-
wirtschaftsgesetzes (EnWG). Eigentümer, Pächter und sonstige Nutzungsberechtigte 
werden hiermit gem. § 44 Absatz 2 EnWG mit einer ortsüblichen Bekanntmachung über 
die Baugrunduntersuchungen und Kartierungen / faunistischen Sonderuntersuchungen 
informiert.

E. Ansprechpartner für Ihre Fragen
Für Ihre Fragen und Mitteilungen stehen wir gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich 
hierzu an Herrn Axel Happe, T: +49 (0)30 5150-3414, E-Mail: Axel.Happe@50hertz.
com. 

Anlage 1:   Flurstücksliste Baugrunduntersuchungen 
Zeitraum der Baugrunduntersuchung 
08.Oktober 2020 – 07. März 2021

Gemarkung Flur Flurstücke
Hohenwarsleben 2 147, 176, 177
Hohenwarsleben 3 19, 21, 223, 259, 260

Hohenwarsleben 5
13, 26, 35, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 49, 53, 54, 57, 58, 
61, 64, 66, 69, 72, 75, 80, 83, 86, 89, 92, 96, 100, 101, 

102

Niederndodeleben 3
188/9, 469/155, 471/157, 482/188, 518/188, 519/188, 

548/188, 549/188, 582/153, 583/153, 585/154, 586/155
Niederndodeleben 4 36, 43, 44, 113/41, 114/41, 146/42, 42/12, 42/18

Niederndodeleben 5

49, 58, 345, 364, 374, 389, 390, 431, 434, 436, 437, 438, 
439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 476, 478, 480, 
482, 484, 485, 486, 513, 514, 521, 522, 531, 532, 534, 

105/59, 111/63, 132/43, 135/61, 138/61, 196/43, 234/62

Niederndodeleben 12
1074, 1077, 1079, 1083, 1084, 1085, 1086, 1097, 1098, 

1100, 1101, 1106, 1228, 1240

Niederndodeleben 13

1067, 1068, 1070, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 
1083, 1105, 1130, 1131, 1135, 1148, 1158, 1159, 1160, 
1174, 1176, 1193, 1207, 1209, 1210, 1219, 1220, 1225, 
1228, 1236, 1237, 1238, 1242, 1243, 1245, 1251, 1281, 

498/61, 509/63, 510/63, 65/2, 65/3
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